
die eine Rolle Kapern und einen Würfel Margarine im 
Gesamtwert von etwa 2 MDN entwendet hatte, eine 
Strafe in Höhe von 75 MDN festgesetzt. Im allgemeinen 
schwankt die Höhe der Geldstrafen zwischen dem drei- 
bis zehnfachen Wert des verursachten Schadens.
Für die richtige Differenzierung der Geldstrafen ist 
nicht allein der verursachte Schaden maßgebend, ob
wohl er natürlich ein wesentliches Kriterium ist. Be
rücksichtigt werden müssen aber auch die gesamte Ver
haltensweise des Täters, die Motive für seine Tat sowie 
seine Einkommensverhältnisse in Verbindung mit 
seinen finanziellen Belastungen. Ein weiteres Kriterium

für die Höhe der Geldstrafe kann u. E. auch die Bereit
schaft des Täters sein, den verursachten Schaden 
wiedergutzumachen.
Die Staatsanwälte haben sich bisher ungenügend mit 
den polizeilichen Strafverfügungen beschäftigt und 
deren Erlaß in erster Linie als eine Angelegenheit 
anderer Dienstzweige der Deutschen Volkspolizei ange
sehen. Da diese Tätigkeit jedoch in unmittelbarem Zu
sammenhang mit dem Kampf gegen die Kriminalität 
steht, haben die Staatsanwälte auch in dieser Richtung 
die Untersuchungsorgane anzuleiten und zu kontrol
lieren

RUDI TRAUTMANN, Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Halle

Wirksame Bekämpfung von Viehverlusten 
durch Gesetzlichkeitsaufsicht des Staatsanwalts

Durch eine Eingabe erhielt der Staatsanwalt des Krei
ses Querfurt davon Kenntnis, daß während der Vieh
transporte durch die volkseigenen Erfassungs- und Auf
kaufbetriebe für landwirtschaftliche Erzeugnisse (VEAB) 
erhebliche volkswirtschaftliche Schäden entstehen. Der 
Kreisstaatsanwalt ging dieser Eingabe nach und infor
mierte zugleich die Arbeitsgruppe Landwirtschaft beim 
Staatsanwalt des Bezirks, da er mit Recht annahm, daß 
eine ähnliche Situation auch in anderen Kreisen des 
Bezirks bestehen könnte. Die Information reichte zwar 
allein nicht aus, um Maßnahmen der Gesetzlichkeits
aufsicht i. S. der §§ 36 ff. StAG einzuleiten. Die analy
tische Auswertung von Hinweisen der Deutschen Ver
sicherungs-Anstalt über Viehverluste, die durch den 
Transport entstehen, ergab jedoch, daß im Bezirk Halle 
in den ersten drei Quartalen des Jahres 1964 insgesamt 
1353 schlachtreife Schweine durch den Transport und 
in den Ausnüchterungsstellen der VEAB Schäden er
litten, so daß 185 212 kg Fleisch für die menschliche 
Ernährung untauglich wurden.
Diese Feststellungen machten weitere Untersuchungen 
erforderlich, zumal über die Ursachen und begünsti
genden Bedingungen der Schadensfälle nichts Näheres 
bekannt war. Die vier Kreisstaatsanwälte, in deren Zu
ständigkeitsbereich sich die VEABs befanden, die unter 
Berücksichtigung des Umfanges des Viehauftriebs die 
meisten Schäden hatten, wurden vom Bezirkstaatsan
walt aufgefordert, zu untersuchen, wie es zu diesen 
hohen Schäden kam und ob die sozialistische Gesetz
lichkeit verletzt wurde. (Dadurch nahmen wir gleich
zeitig auf die Gestaltung des Arbeitsplanes der Kreis
staatsanwälte Einfluß.) Von der Veterinärhygiene-In
spektion erhielten wir Unterlagen über Tierschäden in 
den Schlachthöfen und von der Bezirksinspektion der 
Arbeiter-und-Bauern-Inspektion Material über Tier
schäden durch Hitzeeinwirkung beim Transport. Der 
Bezirkslandwirtschaftsrat wurde über Inhalt und Ziel 
unserer Untersuchungen informiert.
Mit der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei, die 
sich mit der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung 
(Tierquälerei, Verletzung der WStVO) beschäftigte, 
vereinbarten wir, daß wir in bestimmten Erfassungs
und Aufkaufbetrieben sowie Schlachthöfen selbst Un
tersuchungen vornehmen würden. Dabei ließen wir uns 
davon leiten, daß Viehverluste von besonderer ökono
mischer Bedeutung sind. Darüber hinaus wollten wir 
uns durch eigene Untersuchungen eine gewisse Sach
kenntnis verschaffen und vor allem mit den Werktäti
gen darüber sprechen, auf welche Weise die Transport- 
und Stallschäden gesenkt werden können.
Schon zu Beginn der Arbeit ergaben sich Anhalts
punkte dafür, daß die Bestimmungen der Anordnung 
über eine Betriebsordnung für Viehauftriebsstellen vom

21. Dezember 1954 (GBl. II 1955 S. 18) und der Anord
nung über das Statut der volkseigenen Erfassungs- und 
Aufkaufbetriebe für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
vom 15. Juni 1959 (GBl. II S. 199) nicht eingehalten 
werden. Der Staatsanwalt des Bezirks stellte deshalb 
an die VVEAB ein U n t e r s u c h u n g s v e r l a n g e n  
(§ 41 StAG), das den von E b e r t  und B u r b o 11 
(NJ 1964 S. 423) unterbreiteten Vorschlägen entsprach. 
Die Auswertung des umfangreichen Materials bewies 
dann, daß die gesetzlichen Bestimmungen durch fol
gende Handlungen verletzt wurden:
— Die Lkws und die Ausnüchterungsställe wurden 

mangelhaft eingestreut.
— Bei der Zusammenstellung des Transportes wurden 

die Gattung und die Geschlechter sowie die bishe
rige Haltungsweise der Tiere nicht beachtet.

— Die Lkws wurden überladen.
— Die Tiere wurden bei hochsommerlichen Tempera

turen transportiert.
— Leit- und Sperrgitter fehlten bzw. wurden nicht 

verwandt; an den Lkws waren zu schmale Ent
ladeklappen.

— Die Tiere wurden durch Beschäftigte der Erfas
sungs- und Aufkaufbetriebe roh mißhandelt.

Die ungenügende Leitungstätigkeit der VEABs und der 
VVEAB zeigte sich darin, daß sie keinen Überblick 
über den Umfang und die Art der Transport- und 
Stallschäden hatten. Die Erfahrungen der besten Lkw- 
Fahrer, die keine Transportschäden hatten, wurden 
nicht verallgemeinert. Werktätige, die Tiere roh miß
handelt hatten, wurden nur ermahnt. Das Prinzip der 
materiellen Interessiertheit wurde nicht konsequent 
durchgesetzt. Die Direktoren der VEABs sahen nur das 
„beruhigende“ Verhältnis zwischen Auftrieb und Scha
den (0,3 Prozent ist der Bezirksdurchschnitt), übersahen 
aber, daß sich dahinter 78 810 kg Schweinefleisch ver
bargen und daß eine Schadensquote von 0,05 Prozent 
erreichbar ist. Hinzu kommt, daß durch die Beschädi
gung der Schweinehäute ein wichtiger Exportrohstoff 
verlorengeht. Allein in 10 Monaten des Jahres 1964 
wurden in unserem Bezirk 300 522 Schweinehäute durch 
die Treiber und den Transport beschädigt. Für 2 kg 
Schweinehäute wird auf dem Weltmarkt ein Dollar 
gezahlt. Im Bezirk Halle waren das also im genannten 
Zeitraum etwa 500 000 Dollar, die verlorengingen.

Da es sich um grobe, wiederholt begangene Gesetzes
verletzungen mit erheblichen negativen Auswirkungen 

handelte und das Untersuchungsverlangen noch nicht 
zur Beseitigung der festgestellten Gesetzesverletzungen 
führte, wurde beim Hauptdirektor der VVEAB P r o 

t e s t  (§ 38 StAG) eingelegt. Dabei wurden die von 
Ebert und Burbott für den Inhalt eines Protestes vor-
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